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Einführung

„Zur Problematik der Landeswassergesetze“ titelte eine Abhandlung zwei 
Jahre nach Inkrafttreten des Wasserhaushaltsgesetzes im Jahre 1962.1 Es 
ließen sich zahlreiche weitere Publikationen über das Für und Wider eines 
föderal geprägten Wasserwirtschaftsrechts anführen.2 Vielleicht wäre das 
50-jährige Bestehen des Wasserhaushaltsgesetzes am 1. März 2010 ein viel-
versprechender Zeitpunkt gewesen,3 um die damit verbundenen verfas-
sungsrechtlichen Zweifelsfragen zu bewerten. Indessen erhielt das mit dem 
Wasserwirtschaftsrecht korrespondierende Kompetenzregime in Form der 
am 1. September 2006 in Kraft getretenen Verfassungsreform4 und der am 
1. März 2010 in Kraft getretenen Neuordnung des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG 2010)5 eine Zäsur. Diese Neuordnung des Wasserwirtschaftsrechts 
gibt einer dogmatischen Fundierung und Funktionsbeschreibung der neuge-
ordneten Kompetenzverteilung einen erörterungswürdigen Ausgangspunkt.

1 Mit diesem weiterhin aktuellen Titel A. Bochalli, ZfW 1962, S. 65 ff.
 Die föderale Verteilung der öffentlich verantworteten Gewässerbewirtschaftung 

wurde seit der Verabschiedung des Grundgesetzes kontrovers diskutiert: F. Giese, 
Die Bundeskompetenz zur Regelung des Wasserhaushaltswesens, ZgesStW Bd. 110 
(1954), S. 257 ff.; P. Gieseke, in: ders. (Hg.), RdWWi, Bd. 9, 1955, S. 7 (10 ff.); 
ders., in: ders. (Hg.), RdWWi, Bd. 9 (1961), S. 7 ff.; K. J. Reiter, Die Wassergüte-
wirtschaft als Gegenstand der Bundeskompetenz, 1957, passim; H. Stumm, in: 
Salzwedel (Hg.), RdWWi, Bd. 17 (1971), S. 13 (19 ff.); W. Wiedemann, in: Gieseke 
(Hg.), RdWWi, Bd. 12 (1971), S. 5 ff.

 Der Bundesrat wies die Extensionsbemühungen des Bundes in regelmäßigen Ab-
ständen	zurück.	Vgl.	die	Beschlüsse	vom	5.	Juli	1968	(BRDrucks.	332/68)	und	vom	
10.	Februar	 1969	 (BRDrucks.	 14/69).

2 Aus dem jüngeren Schrifttum nur K. Berendes, ZfW 2002, S. 197 ff.; D. Blas-
berg, NWVBl. 2005, S. 205 ff.; R. Breuer, in: Kloepfer (Hg.), Umweltföderalismus, 
2002, S. 404 ff.; W. Frenz, ZfW 2002, S. 222 ff.; R. Reichert, NVwZ 1998, S. 17 ff.; 
M. Reinhardt, in: UTR Bd. 45 (1998), S. 123 ff.; F. A. Schendel, ZfW 1999, S. 311 ff. 
Zur Gesetzgebungskompetenz für ein Umweltgesetzbuch H.-W. Rengeling, Gesetz-
gebungskompetenzen für den integrierten Umweltschutz, 1999, S. 41 ff. und passim.

3 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 
27. Juli 1957, BGBl. I, S. 1110, ber. S. 1386. Zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie zur Änderung des 
Wasserstraßengesetzes	 und	des	KrW/AbfG	vom	6.	Oktober	 2011,	BGBl.	I,	 S.	1986.

4 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006, BGBl. I, 
S. 2034.

5 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, BGBl. I, S. 2585.
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Die Normsetzungstätigkeit im Bereich des Umweltschutzes stellt seit den 
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen erheblichen Umfang 
der gesamten gesetzgeberischen Aktivität dar.6 Das Umweltrecht des Bundes 
umfasst etwa zwanzig Gesetze und zahlreiche Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften.7 Daneben existieren in ähnlichem Umfang landesrecht-
liches Reglement sowie technische Regelwerke. Wolfgang Durner weist für 
den Kontext anschaulich auf das circa 12.000 Seiten umfassende Normpro-
gramm über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hin.8 Überdies 
wirkt die ständige Extension des Rechts der Europäischen Union erheblich 
auf das Wasserwirtschaftsrecht ein.9 Die europäischen Transformationsbefeh-
le bedeuten für die Mitgliedstaaten eine anhaltende Aufgabenexpansion und 
einen steigenden Novellierungsdruck.10 Die europarechtlichen Einflüsse set-
zen dabei das konditional orientierte deutsche Umweltrecht durch den sys-
temorientierten und integrativen angelsächsischen Ansatz unter einen erheb-
lichen Rechtfertigungszwang.11 Einem Rechtfertigungsdruck war auch das 
Umweltverfassungsrecht ausgesetzt. Nach der Beurteilung des Bundesgesetz-
gebers12 und Teilen des Schrifttums verwehrten die umweltbezogenen Be-
stimmungen des Grundgesetzes eine Vereinfachung des Umweltrechts in ei-
ner Gesamtkodifikation durch ein Umweltgesetzbuch.13 Nach gleichlauten-

6 Näher und mit weiteren Nachw. M. Kloepfer, Zur Geschichte des deutschen 
Umweltrechts, 1994, S. 95 ff.

7 Vgl. dazu nur die Darstellung von M. Reinhardt,	 Czychowski/ders.,	 Einl.	
Rn. 7 ff.

8 W. Durner, in: Köck (Hg.), Auf dem Weg zu einem Umweltgesetzbuch nach der 
Föderalismusreform, 2009, S. 63 (79), mit Verweis auf Diesel/Lühr, (Hg.), Lagerung 
und Transport wassergefährdender Stoffe (LTwS), Ergänzbares Handbuch der recht-
lichen, technischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen für Betrieb und Verwal-
tung,	Stand	7/2011.

9 Nachfolgend wird durchgehend auch das Recht der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder der Europäischen Gemeinschaft als Recht der Europäischen Union 
bezeichnet. Nämliches gilt für den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), der die ehedem geltenden Verträge umfasst.

10 A. Voßkuhle, NVwZ 2013, S. 1 (1): „Weiterhin gehört das Umweltrecht zu den 
dynamischsten Rechtsgebieten überhaupt, weil es einem permanenten Anpassungs-
druck unterliegt.“

11 Zu den unterschiedlichen Ansätzen der konditionalen und finalen Rechtsetzung 
vgl. R. Breuer, AöR Bd. 127 (2002), S. 523 (525 f., 556 f.).

12 Der zuständige Staatssekretär Rainer Baake teilte dazumal mit, für eine integ-
rierte Vorhabengenehmigung benötige der Bund die konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz im Wasserrecht, vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. September 
1999, S. 18.

13 Eine Kodifikationsbefugnis mit Blick auf die Art. 70 ff. GG ehedem ablehnend 
C. Gramm, DÖV 1999, S. 540 (543); M. Weinl, UPR 2001, S. 46 (47).

 Instruktiv K. Berendes, ZfW 2002, S. 197 (204), wonach eine für ein Umweltge-
setzbuch erforderliche – den Art. 75 GG gleichsam überzeichnende – Schwerpunkt-
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den Entschließungen14 von Bundestag und Bundesrat erhöhte namentlich die 
Ablösung der in Art. 75 GG a. F. niedergelegten Rahmengesetzgebung die 
Transformationstauglichkeit des Grundgesetzes signifikant. Zudem schuf die 
Reform die Voraussetzungen für eine Gesamtkodifikation des Umweltrechts 
mit einer integrierten Vorhabengenehmigung.15

Das rahmenrechtliche Erfordernis zweier nacheinander geschalteter Ge-
setzgebungsverfahren, eines auf der Ebene des Bundes und eines im Ho-
heitsbereich der Länder, erwies sich besonders bei der Transformation euro-
päischen Umweltrechts als dysfunktional.16 Als facettenreiches Diskussions-
fenster im Zuge der Neuausrichtung des Umweltrechts erweist sich die mit 
der Abschaffung der Rahmengesetzgebung zeitgleich eingeführte Abwei-
chungsbefugnis der Länder nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 GG.17 Diese Dispo-
sitionsbefugnis soll den Ausgleich zwischen der als notwendig erachteten 
Bundeszuständigkeit zur Transformation europäischen Rechts und den zu-
gleich divergierenden regionalen Voraussetzungen im Bundesgebiet Rech-
nung tragen.18 Das Wasserwirtschaftsrecht ist mit seiner historisch födera-

betrachtung nicht möglich sei, „wenn das Grundgesetz selbst, wie hier beim Was-
serhaushalt, einem Rechtsgebiet ausdrücklich eine bestimmte Kompetenz zuweist 
(Spezialkompetenz). Den Wasserhaushalt betreffende Regelungen des Bundes kön-
nen grundsätzlich nur auf Artikel 75 gestützt werden.“

 Bejahend demgegenüber die verbreitete Ansicht im Schrifttum, statt anderer nur 
F.-J. Peine, in: Kloepfer (Hg.), Umweltföderalismus, 2002, S. 109 ff.; H.-W. Renge-
ling, Gesetzgebungskompetenzen für den integrierten Umweltschutz, 1999, S. 83 ff. 
sowie E. Rehbinder/R. Wahl, NVwZ 2002, S. 21 (23).

14 Vgl.	 die	Entschließung	BRDrucks.	 462/06	 vom	5.	 Juli	 2006.
15 Zum Umweltgesetzbuch und den einzelnen Schritten des Kodifikationsvorha-

bens zuletzt B. Welke, Die integrierte Vorhabengenehmigung, 2010, S. 62 ff., insb. 
S. 69 ff.; zu den kompetenzrechtlichen Hemmnissen K. Berendes, ZfW 1999, S. 212 
(213 ff.).

16 Begr.	des	RegE	zum	52.	GGÄndG,	BTDrucks.	16/813,	S.	8.	Aus	dem	Schrift-
tum statt anderer nur F.-J Peine, NuR 2001, S. 421 (425 ff.) Entgegen aller M. Ros-
si, in: Brander u. a. (Hg.), Liber Discipulorum Kloepfer, 2008, S. 95 (99).

17 Aus der Fülle von Publikationen mit Blick auf das Wasserwirtschaftsrecht 
M. Reinhardt, AöR Bd. 135 (2010), S. 459 ff. und F.-J. Peine,	 in:	Bosecke/Kersandt/
Täufer (Hg.), Festg. Czybulka, 2010, S. 207 ff. sowie zur Entstehungsgeschichte 
K.-U. Benneter/A. Poschmann,	 in:	 Holtschneider/Schön	 (Hg.),	 Die	 Reform	 des	
Bundesstaates, 2007, S. 175 ff. Instruktiv zudem L. Michael, JöR n. F. Bd. 59 
(2011), S. 321 ff. mit Rekurs auf das staatsrechtliche Theoriegebäude sowie H.-H. 
Munk, in: Reinhardt (Hg.), Das WHG 2010, S. 1 ff., der die landesseitigen Heraus-
forderungen nach Erlass des Wasserhaushaltsgesetzes 2010 beleuchtet. Aus der 
Kommentarliteratur vgl. A. Uhle, in: Kluth (Hg.), Föderalismusreformgesetz, 2007, 
Art. 72 GG Rn. 1 ff.

18 Näher zu den unterschiedlichen Voraussetzungen in Kapitel 2 sub II. 3. und 4; 
auch M. Reinhardt, UTR Bd. 45 (1998), S. 123 (133): „Die regionale Verschieden-
heit zwingt also zu diversifizierter legislativer Bewältigung.“


